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Technische Anschlussbedingungen  
Dampf (TAB Dampf)  
der N-ERGIE Aktiengesellschaft 

Die N-ERGIE Netz GmbH wurde von der N-ERGIE Aktiengesellschaft  
mit der Betriebsführung beauftragt und handelt im Namen und Auftrag  
der N-ERGIE Aktiengesellschaft. 
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1	 Allgemeines

	 Diese Technischen Anschlussbedingungen Dampf 
(TAB Dampf) wurden aufgrund der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 
1980 (BGBl. I S. 742), zuletzt geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 4. November 2010 
(BGBl. I S. 1483), festgelegt und sind einzuhalten.

	 Zusätzlich zu dieser TAB Dampf sind die aktuellen 
DIN-Normen, AGFW- und DVGW-Arbeitsblätter 
sowie die anerkannten Regeln der Technik zu be-
achten.

1.1	 Geltungsbereich

1.1.1	 Diese TAB Dampf, einschließlich der dazugehörigen 
Datenblätter, gilt für die Planung, den Anschluss 
und den Betrieb neuer Anlagen, die an das mit 
Dampf betriebene Fernwärmenetze der 

N-ERGIE Aktiengesellschaft
Am Plärrer 43
90429 Nürnberg 

(nachstehend N-ERGIE genannt) angeschlossen 
werden.  

Die TAB Dampf sind Bestandteil des zwischen dem 
Anschlussnehmer und der N-ERGIE abgeschlossenen 
Netzanschlussvertrages.

1.1.2	 Die TAB Dampf gelten ab 01.10.11 für alle Dampf-
netze der N-ERGIE (siehe Anlage 1).

1.1.3	 Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten 
am gleichen Tag außer Kraft. Für Hausstationen, 
die nach den bisherigen TAB angeschlossen sind, 
gilt grundsätzlich Bestandschutz. Bei Änderungen 
der Hausstation ist diese TAB Dampf anzuwenden, 
d. h. der Bestandsschutz erlischt.

1.1.4	 Die N-ERGIE kann eine ausreichende Wärmeversor-
gung nur gewährleisten, wenn die TAB eingehalten 
werden.

1.1.5	 Zweifel über Auslegung und Anwendung der TAB 
sind vor Beginn der Arbeiten mit der N-ERGIE zu 
klären.

1.2	 Anschluss an die Fernwärmeversorgung

1.2.1	 Die Herstellung eines Anschlusses an ein Fern-
wärmenetz und die spätere Inbetriebnahme der 
Anlage sind vom Anschlussnehmer bzw. einem von 
ihm beauftragten qualifizierten Fachbetrieb (siehe 
Punkt 1.2.2) anzumelden. Es sind dabei die von der 
N-ERGIE bereitgestellten Vordrucke/Formulare zu 
verwenden.

1.2.2	 Alle anfallenden Arbeiten in der Kundenanlage 
sind von einem qualifizierten Fachbetrieb ausfüh-

ren zu lassen. Das Gleiche gilt auch bei Repara-
turen, Ergänzungen und Veränderungen an der 
Anlage oder an Anlagenteilen.

1.3	 Vom Anschlussnehmer einzureichende Unterlagen

1.3.1	 Neuerrichtung eines Fernwärme-Netzanschlusses – 
notwendige Unterlagen:

	 Formular „Allgemeine Anschlussfragen zum 
Anschluss an die Netze der N-ERGIE Netz GmbH“ 
inklusive der darin geforderten Planunterlagen

1.3.2	 Anmeldung der Arbeiten an der Fernwärmean- 
lage – notwendige Unterlagen:

	 Formular „Anmeldung einer Fernwärmeanlage“ 
inklusive der dort geforderten Planunterlagen

1.3.3	 Inbetriebsetzung einer Fernwärme-Hausstation – 
notwendige Unterlagen:

	 Formular „Inbetriebsetzung einer Fernwärme- 
anlage“

	 Die Unterlagen sind zu finden unter:  
www.n-ergie.de oder www.n-ergie-netz.de

2     Fernwärme Heizlast

	 Die Berechnungen der Fernwärme-Heizlast sind auf 
Verlangen der N-ERGIE vorzulegen.

2.1	 Norm-Heizlast für Gebäude
	 Die Berechnung der Norm-Heizlast erfolgt nach  

DIN EN 12831 in der jeweils gültigen Fassung.  
In besonderen Fällen kann ein Ersatzverfahren  
angewandt werden.

2.2	 Norm-Heizlast für Warmwassererwärmung
	 Die Norm-Heizlast für die Wassererwärmung in 

Wohngebäuden wird nach DIN 4708 ermittelt. In 
besonderen Fällen kann ein Ersatzverfahren ange-
wandt werden.

2.3	 Sonstige Norm-Heizlast
	 Die Norm-Heizlast anderer Verbraucher und die 

Norm-Heizlastminderung durch Wärmerückgewin-
nung sind gesondert auszuweisen.

2.4	 Wärmeleistung

2.4.1	 Aus den Werten der vorstehenden Punkte 2.1 bis 
2.3 wird die vom Anschlussnehmer zu bestellende 
und von der N-ERGIE zugesicherte Vorhalteleistung 
(Anschlusswert) abgeleitet. Die Vorhalteleistung 
(Anschlusswert) wird im Netzanschlussvertrag mit 
dem Anschlussnehmer vereinbart.

2.4.2	 Die vorzuhaltende Wärmeleistung wird maximal bis 
zu einer Außentemperatur von –16 °C geliefert. 

2.4.3	 Aus der Vorhalteleistung (Anschlusswert) wird die 
Durchflussmenge bei einer tagesmittleren Außen-
temperatur von –16 °C berechnet. Diese Durch-
flussmenge wird bei der Inbetriebsetzung von der 
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N-ERGIE an der Fernwärme-Hausstation eingestellt 
und begrenzt.

2.4.4	 Eine Änderung der Vorhalteleistung (Anschluss-
wert) ist der N-ERGIE durch den Anschlussnehmer 
schriftlich mitzuteilen. Der Anschlussnehmer hat 
ggf. die Anlagenteile der Hausstation den geänder-
ten Anforderungen anzupassen bzw. die anfallen-
den Kosten zu übernehmen.

3	 Wärmeträger

3.1	 Als Wärmeträger im Fernwärmenetz dient Dampf 
aus aufbereitetem Wasser. Der Dampf bzw. das 
Kondensat können aus Gründen des Korrosions-
schutzes chemische Zusätze enthalten. Weder 
Dampf noch Kondensat dürfen verunreinigt oder 
der Anlage entnommen werden.

4	 Netzanschluss

4.1	 Die Netzanschlussleitung verbindet das Verteilungs-
netz mit der Hausstation. Die technische Auslegung 
und Ausführung bestimmt die N-ERGIE. Die Leitungs-
führung bis zur Übergabestation ist zwischen dem 
Anschlussnehmer und der N-ERGIE abzustimmen.

4.2	 Fernwärmeleitungen und Netzanschlussleitungen 
außerhalb von Gebäuden dürfen innerhalb eines 
Schutzstreifens von 2 m Außenkante nicht über-
baut oder mit tief wurzelnden Gewächsen über-
pflanzt werden.

	
4.3	 Die Rohrleitungen der N-ERGIE dürfen weder unter 

Putz verlegt noch einbetoniert bzw. eingemauert 
werden.

4.4	 Die erforderlichen Mauerdurchführungen sowie 
das Abdichten werden durch die N-ERGIE ausge-
führt.

4.5	 Die Eigentumsgrenze ist der Anlage 2, Zeichnung 2 
zu entnehmen. Abweichende Regelungen sind im 
Netzanschlussvertrag zu vereinbaren.

4.6	 Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Einfüh-
rung der Netzanschlussleitung vor Erstellung der 
Bodenplatte mit der N-ERGIE abzustimmen.

4.7	 Nach Maßgabe der örtlichen Rohrführung werden 
in Absprache mit dem Anschlussnehmer durch die 
N-ERGIE Dampfentwässerungen über Kondensat-
ableiter erstellt.

5 	 Hausanschlussraum

5.1	 In dem Hausanschlussraum sollen die erforderli-
chen Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls 
Betriebseinrichtungen eingebaut werden. Lage 
und Abmessungen sind mit der N-ERGIE rechtzeitig 
abzustimmen. Als Planungsgrundlage gilt die DIN 
18012. Der Hausanschlussraum ist erforderlich in 
Gebäuden mit mehr als vier Wohneinheiten. 	
Unter vier Wohneinheiten ist die DIN 18012 sinn-

gemäß anzuwenden. Der Platzbedarf für die 
Fernwärme-Hausstation ist vorab mit der N-ERGIE 
abzustimmen.

5.2	 Der Raum sollte verschließbar sein und muss 
jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mitarbeiter der 
N-ERGIE und deren Beauftragte zugänglich sein.

5.3	 Für eine ausreichende Belüftung ist zu sorgen. Die 
Raumtemperatur darf 30 °C nicht überschreiten. 
Die Temperatur des Trinkwassers darf durch die 
Raumtemperatur maximal 25 °C betragen.

5.4	 Beim Betrieb der Hausstation ist eine Geräuschent-
wicklung unvermeidlich. Schutzbedürftige Räume 
(wie z. B. Schlafräume) sollten nicht unmittelbar an 
den Raum der Hausstation angrenzen. Die einschlä-
gigen Vorschriften der Wärme- und Schalldämmung 
sind einzuhalten.

5.5	 Elektrische Installationen sind nach VDE 0100 für 
Nassräume auszuführen.

5.6	 Der N-ERGIE ist im Hausanschlussraum durch den 
Anschlussnehmer eine 230 V, 16 A Stromversor-
gung, separat abgesichert, unentgeltlich zur Verfü-
gung zu stellen.

5.7	 Für den Raum sind eine ausreichende Entwässerung 
und eine Kaltwasserzapfstelle zu empfehlen.

5.8	 Die erforderliche Arbeitsfläche ist jederzeit freizu-
halten.

5.9	 Die Anordnung der Gesamtanlage im Hausan-
schlussraum muss der Betriebssicherheitsverord-
nung entsprechen. Im Gefahrenfall muss jederzeit 
ein Fluchtweg vorhanden sein. Wegweisende 
Beschilderung ist erforderlich.

5.10	 Betriebsanleitungen, Hinweisschilder und Schalt-
schemen sind an gut sichtbarer Stelle im Hausan-
schlussraum vorzuhalten bzw. anzubringen.

6	 Hausstation

6.1	 Allgemeines

6.1.1	 Die Hausstation besteht aus der Übergabestation 
und der Hauszentrale. Die Eigentumsgrenzen und 
Anordnung der Bauteile der N-ERGIE sind der Anla-
ge 2, Zeichnung 2 zu entnehmen.

6.1.2	 In der Hausstation werden die gemäß Netzan-
schlussvertrag vereinbarten Parameter wie Vor-
halteleistung (Anschlusswert) von der N-ERGIE 
übergeben. 

6.1.3	 Die Messeinrichtungen zur Verbrauchserfassung 
werden in der Hausstation in der Kondensatleitung 
eingebaut und sind Eigentum der N-ERGIE.
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6.1.4	 Sämtliche Rohrleitungen und Armaturen der Haus-
station sind mindestens nach den Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) nach der 
jeweils aktuell gültigen Fassung zu dämmen.

6.1.5	 Die elektrischen Installationen in der Hausstation 
sind nach den gültigen DIN- und VDE-Vorschriften 
(z.  B. VDE 100.410, 0100.540 BGV A3, ...) zu errichten.

6.1.6	 Die EnEV, die Druckgeräterichtlinie und die Be-
triebssicherheitsverordnung sind einzuhalten.

6.2	 Temperaturregelung

6.2.1	 Die Temperaturregelung muss mit zentral selbsttä-
tig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und 
Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und 
Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit 
von der Außentemperatur oder einer geeigneten 
anderen Führungsgröße und der Zeit erfolgen.

 
6.2.2 	Der durch die N-ERGIE beigestellte Außentempera-

turfühler ist durch das Installationsunternehmen zu 
installieren.

6.3	 Temperatur- und Druckabsicherung

6.3.1	 Die Dimensionierung des Sicherheitsventils sowie 
des Ausdehungsgefäßes hat nach der Nennwärme-
leistung des Wärmeübertragers sowie den Anfor-
derungen der Hausanlage zu erfolgen (Anlage 2, 
Tabelle 3).

6.4	 Werkstoffe und Verbindungselemente

6.4.1	 Die Auswahl der Werkstoffe nach der Eigentums-
grenze (siehe Anlage 2, Tabelle 4) hat gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN EN 
12828, …) zu erfolgen.

6.5	 Inbetriebnahme und Druckprobe

6.5.1	 Die sekundärseitigen Anlagenteile sind vor der 
Inbetriebnahme zu spülen.

6.5.2	 Die Inbetriebsetzung der Anlage hat im Beisein 
eines Mitarbeiters der N-ERGIE sowie dem verant-
wortlichen und befähigten Vertreter des Anschluss-
nehmers zu erfolgen. Die N-ERGIE übernimmt 
keine Gewährleistung für die sichere Funktion der 
Hausanlage nach der Eigentumsgrenze. Die Mit-
wirkung des Vertreters des Anschlussnehmers bei 
der Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt weder im 
Auftrag noch auf Kosten der N-ERGIE. 

6.5.3	 Jede eigenmächtige Inbetriebsetzung der Anlage 
ist nach den Allgemeinen Versorgungsbedingun-
gen Fernwärme (AVBFernwärmeV) nicht zulässig. 
Die AVBFernwärmeV sind zu finden unter:  
www.n-ergie.de oder www.n-ergie-netz.de

	
6.5.4	 Die Inbetriebsetzung erfolgt erst nach Erfüllung der 

technischen und vertraglichen Voraussetzungen. 

6.5.5	 Die Inbetriebsetzung der Anlage ist mindestens 
fünf Werktage vor der Inbetriebnahme mit den 
unter www.n-ergie.de oder www.n-ergie-netz.de 
veröffentlichten Formularen anzumelden.

6.5.6	 Die erstmalige Inbetriebnahme ist gemäß DIN 4747 
bzw. DIN EN 12828 durchzuführen. Die Einweisung 
in die Funktion der Hausanlage nach der Eigen-
tumsgrenze hat durch das Installationsunterneh-
men zu erfolgen. Die technischen Unterlagen und 
Bedienungsanleitungen sind dem Anschlussnehmer 
zu übergeben.		

7	 Hausanlage

7.1	 Die Hausanlage besteht aus dem Rohrleitungs- 
system ab Hauszentrale, den Heizflächen sowie  
den zugehörigen Absperr- und Regelarmaturen.

7.2	 Die Anlagenteile unterliegen den Betriebsbedin-
gungen der Hausanlage. Sie müssen für die gewähl-
ten Druck- und Temperaturwerte geeignet sein.

7.3	 Alle Heizflächen sind gemäß EnEV mit selbsttätig 
wirkenden Einrichtungen (z. B. Thermostatventi-
le, bestehend aus Stellantrieb und Stellgerät) zur 
raumweisen Temperaturregelung auszurüsten.

7.4	 Um eine einwandfreie Funktion der Temperaturre-
geleinrichtung zu gewährleisten, ist ein hydrauli-
scher Abgleich nach DIN 18380 vorzunehmen.

7.5	 Der Auslegungsdruck der Hausanlage darf  
max. 6,5 bar betragen.

7.6 	 Die Temperatur- und Druckvorgaben sind in der 
Hausanlage entsprechend zu berücksichtigen.

8	 Trinkwassererwärmung

8.1	 Systeme und Betrieb der Trinkwassererwärmung

8.1.1	 Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentra-
len, die Hausanlagen mit Warmwasser versorgen.

8.1.2	 Die Hauszentrale besteht aus den Heizflächen, den 
Behältern sowie den 	zugehörigen Regel- und Steu-
ereinrichtungen.

8.1.3	 Folgende Systeme können eingesetzt werden:
	 • Speicherladesystem 
	 • Speichersystem mit eingebauter Heizfläche

8.1.4	 Der Anschluss des Trinkwassererwärmungssystems 
ist nur auf der Sekundärseite (Hausanlage) vor-
zunehmen, um einen Übertritt von Dampf in das 
Trinkwasser auszuschließen. 

8.1.4	 Die Ausführung und der Anschluss des Trinkwasser-
erwärmers ist der Anlage 2, Zeichnung 3, Tabelle 1 
bis 2 zu entnehmen.



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

6

8.2	 Auslegung der Trinkwassererwärmung

8.2.1	 Die Vorlauftemperatur zur Trinkwassererwärmung 
ist so zu wählen, dass eine Mindesttemperatur am 
Warmwasseraustritt des Trinkwassererwärmers 
sichergestellt werden kann.

	 Gemäß AGFW-Arbeitsblatt 526 ist bei Kleinanlagen 
(< 400 l Speicherinhalt) eine Mindesttemperatur 
von 50 °C am Eintritt des Trinkwassererwärmers bei 
Zirkulation vorgeschrieben. Bei Großanlagen be-
trägt die Mindesttemperatur 60 °C an der Austritts-
stelle. 

8.2.2	 Die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W551 
sind einzuhalten. 

8.2.3	 Die Temperaturabsicherung erfolgt nach der  
jeweils gültigen Fassung der DIN 4747-1 sowie  
der DIN EN 12828.

8.2.4	 Die Anlagen 1 und 2 sind zu beachten.

9 	 Instandhaltung und Betriebsweise

	 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Haus-
station und die Hausanlage in einem den techni-
schen Vorschriften und Belangen entsprechenden 
ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Die War-
tung umfasst mindestens eine Überprüfung der 
sicherheitstechnischen und der zentralen steue-
rungs- und regelungstechnischen Einrichtungen. 
Die Instandhaltung ist durch einen Sachkundigen 
durchzuführen.

10	 Anlage 1:  
	 Datenblatt der TAB Dampf

	 Datenblatt 1:  Versorgungsnetz 167 °C, PN 16
	

11 	 Anlage 2: Zeichnungen und  
	 Tabellen der TAB Dampf

	 Zeichnung 1: 	 Erläuterung der Begriffe  

	 Zeichnung 2:	 Anschlussschema

	 Zeichnung 3:	 Anordnungsbeispiel Speicher

	 Tabelle 1:	 Hauszentrale  
	 Trinkwassererwärmung ≤ 75 °C

	 Tabelle 2:	 Hauszentrale  
	 Trinkwassererwärmung > 75 °C

	 Tabelle 3:	 Auswahl  
	 Membran-Sicherheitsventile

	 Tabelle 4:	 Mindestanforderungen  
	 an Werkstoffe nach DIN 4747-1
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Technische Anschlussbedingungen Dampf 
(TAB Dampf) der N-ERGIE Aktiengesellschaft 

Anlage 1:  
Datenblatt 
TAB Dampf

Die N-ERGIE Netz GmbH wurde von der N-ERGIE Aktiengesellschaft  
mit der Betriebsführung beauftragt und handelt im Namen und Auftrag  
der N-ERGIE Aktiengesellschaft. 
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Datenblatt 1  

Auslegungsparameter Kundenstationen TAB-Dampf 

Verbundnetz Nürnberg   

Die nachstehenden Planungsdaten für das oben genannte Fernwärmenetz der N-ERGIE Aktiengesellschaft sind Min-

destwerte für die Festigkeitsberechnung aller mit Dampf und Kondensat beaufschlagten Anlagenteile.

Dampf-Fernwärmenetz (konstante Netzfahrweise):

Mindestanforderungen an Werkstoffe entsprechend den Einsatzbedingungen nach DIN 4747:   

- Nenndruck			   PN 16 

- zul. Betriebsüberdruck 		  6,5 bar

- zul. Betriebstemperatur 		  min. 120 °C 

Leistungsmäßige Auslegung:  

- Betriebstemperatur  		  max. 167 °C   

- Betriebstemperatur  		  min. 120 °C 

- Kondensattemperatur   		  max. 80 °C 

- Betriebsüberdruck max.   		  6,5 bar    

- Betriebsüberdruck min.              		 1,0 bar

Die Druckangaben sind bezogen auf die geodätische Höhe von 305 m ü. NN. 

Anschlussart: indirekt mit Wärmetauscher
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Technische Anschlussbedingungen Dampf 
(TAB Dampf) der N-ERGIE Aktiengesellschaft 

Anlage 2:  
Zeichnungen und Tabellen  
TAB Dampf

Die N-ERGIE Netz GmbH wurde von der N-ERGIE Aktiengesellschaft  
mit der Betriebsführung beauftragt und handelt im Namen und Auftrag  
der N-ERGIE Aktiengesellschaft. 
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Fernwärmeversorgung 
Erläuterung der Dampfsymbole

Zeichnung Nr. –

Datum: 01.10.2011

Maßstab: – 
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Zeichnung Nr. 1

Datum: 01.10.2011

Maßstab: – 

Fernwärmeversorgung  
Erläuterung der Begriffe 
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Zeichnung Nr. 3

Datum: 01.10.2011

Maßstab: – 

Fernwärmeversorgung  
Anordnungsbeispiel Speicher Dampf



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

14

ϑ
ϑ

ϑ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

ϑ

Ta
b

e
ll

e
 N

r.
 1

D
a

tu
m

: 
0

1
.1

0
.2

0
1

1
 

F
e

r
n

w
ä

r
m

e
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

15

ϑ
ϑ

ϑ

ϑ ϑ

ϑ
ϑ

ϑ

Ta
b

e
ll

e
 N

r.
 2

D
a

tu
m

: 
0

1
.1

0
.2

0
1

1
 

F
e

r
n

w
ä

r
m

e
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

16

Ta
b

e
ll

e
 N

r.
 3

D
a

tu
m

: 
0

1
.1

0
.2

0
1

1
 

F
e

r
n

w
ä

r
m

e
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

17

ϑ

F
e

r
n

w
ä

r
m

e
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 

Ta
b

e
ll

e
 N

r.
 4

-1

D
a

tu
m

: 
0

1
.1

0
.2

0
1

1
 



TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

18

ϑ ϑ

Ta
b

e
ll

e
 N

r.
 4

-2

D
a

tu
m

: 
0

1
.1

0
.2

0
1

1
 

F
e

r
n

w
ä

r
m

e
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 





TAB Dampf, N-ERGIE Netz GmbH, Stand 10 /  2011

20

N-ERGIE Netz GmbH 
Hainstraße 34 
90461 Nürnberg 
Telefon: 0911 802-02 
Fax: 0911 802-17005 
E-Mail: dialog-netz@n-ergie-netz.de 
www.n-ergie-netz.de


